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314.) Verordnungzbetreffenddie Kautionen der bei den Verwaltungen der Post,
-

-

«— der Telegraphenund des Eichungswesensangestellten Beamten. Vom
29. Juni 1869.

,

«Wilhelm,von Gottes Gnaden König von Preußen2c«

stJ-·«Verordnenauf Grund der Z§. und 16. des Gesetzes vom 2. Juni d. J.,
Jsbqtreffenddie Kautionen der Bundesbeamten (Bundesgesetzbl.S. -161.), nach

Einvernehmenmit dem Bundesrathe, im Namen des NorddeutfchenBundes,
««-:—«-,—»Wasfolgt: O

’ Artikel 1.

Zur Kautionsleistungsind die nachstehendenBeamtenklassenVerpflichtet:
I- Jm Bereicheder Postverwaltung:

a) die bei den Ober-Postkassenund den Postanstaltenangestelltenoder

beschäftigtenBeamten, Unterbeamten und kontraktlichenDiener, mit

alleiniger Ausnahme der Orts-Postkassenkontroleure;
b) Rendant, Kontroleur, Kassirerdes Zeitungs - Debitskomtoirs in

Berlin und diejenigen»be!demselben»angestellten Beamten und

Unterbeamten,welche mit der Kassenfuhrungund der Ausgabe der

Zeitungen,sowie mit der Verwaltung des Materials betraut sind;
c) derVorsteherdes Post-Montirungsdepotsin Berlin ;
d) Fuhrer von Postdampfschiffen.

II— Im VIIMcheder Telegraphenverwaltung:
a) dlelenigmTelegraphen-Jnspektoren,Telegraphen-Direktionsfekretaire,

Telegraphensekretaire,Obertelegraphistenund Telegraphisten,welche

Fästtelänsvorstehersind, eine Kasse führen oder Materialien ver-

-

b) die sonstigenVerwalter von Telegraphenstationensofern sie nicht
,

etwa als Postbeamtebereits Kaution geleistethaben;
" -"

Bandes -»Gesetzbc.1869. . 46 O) die-

Ausgegebenzu Berlin den 30. Juni 1869.
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c) diejenigenUnterbeamten, welchen die Annahme, die AufbewahrungIII
oder der Transport von Geld oder Materialien obliegt.

llIJ Im Bereicheder Verwaltung des Eichungswesens: IS-L
«

der Rendant der Kasseder Normal-Eichungskommission.
Artikel 2.

. ,

Die Hohe der von den«vorbezeich11etenBeamtenklassenzu leistendenKau-

tionen beträgt:
« «

1. Im Bereiche der Postverwalktmgi
1) für den Rendanten des Zeitungs-Debitskomtoirsin Berlin und die

Rendanten der Ober-Postkasscn. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3000 Rthlr., »z;
2) für Kontroleur und Kassirer des ZeitUUs - Debits-

komtoirs in Berlin , für Kafsirer von her-Post-
kasfen, den Vorsteher des Post-Montir-’ ’"Isdepots
und Führer von Postdamvfschiffen. . . . . . . ..

1000 -

3) für Buchhalter von ObersPostkassen . . . . . . . . ..: 800 -

4) für Hülfsbuchhaltervon Ober · Postkafsen· . . . . . . .. —-HO(J-

5) für Vorsteher von Post- oder Eisenbahn-Post-
ämternvon größeremUmfange . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3000

6) für Vorsteher von Post- odersEisenbahn-Post-
ämtern von mittlerem Umfange . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1000 -

7) für Vorsteher von PostämterngeringerenUmfangs 600 -"

8) für Expektantenaus der Zahl verforgungsberechtigter
"

Ofsiziereauf Anstellung als Postamtsvorsteher wäh-
rend des Vorbereitungs- und Probedienstes . . . . . .. 300 -

v9)für Vorstehervon PostexpeditionenI.Klasse. . 400 -

10) für Vorsteher von PostexpeditionenII. Klassebis» 300 -

11) für Ober-Postsekretaire und Postsekretaire. . . . . . .. 500 -

12) für Postafsistentenund Posteleven . . . . . . . . . . . . .. 300 -

13) für Postexpedientenund Postexpedienten-Anwäktek,. 300 -

14) für Postexpeditionsgehülfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 -

15) für Post-Unterbeamte nnd kontraktlicheDiener bis »200 -

11. Im Bereicheder Telegraphenverwaltungz
1) für Telegraphen-Jnfpektoren. . . . . . . . . . . . . .. 500 bis 1000 Rthlrj,

-

2) für YTelegraphen- Direktionssekretaire und

Telegraphensekretaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 - 500 .

3) für Ober-Telegraphistenund Telegraphisten.200 Rthlr.,
4) für Stationsverwalter, welchegemäArtikel 1. J

sub II. Litrr. b. kautionspflichttgind, bis .. 100 -

»

5) für Unterbeamte ........................ .. 100 · ;

Ill. Jm ;

z-

.
Cz
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111. Im Bereiche der Verwaltung des Eichungswesens:
für den Rendanten der Kasse der Normal-Eichungs-
kommission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Rtblr

Artikel 3.

Die Eintheilungder Post-«uns mxspnrmkaostämkw
---

sikekz sub L

Nr. 5. bis 7.), sowle dIe BRAUNs-g.
, der r Ovrstehern der

Postexpeditionen11- Klasse FMDIPMIden Post-Unterbeamten und kontraktlichen
Dienern zu bestellendenKAUUDUMInnerhalbder im Artikel 2. sub 1. Nr. 10. und 15.

bezeichnetenGrenzenerfolgt durch das General- Postamt des Norddeutschen
Bundes. Dte Hohe der VPUTelegraphenanspektoremTelegraphen-Direktions-
sekretairetyTelegmphenfkkketairenund Stationsverwaitern zu bestellendenKautionen

wird innerhalbder IUI Artikel 2. sub 11. Nr.1. 2. und 4. bezeichnetenGrenzen
durch die c«""«««m""sktionder Telegraphendes NorddeutschenBundes bestimmt.

Artikel 4.

,--.« ............. .. und kontraktlichenDienern, welche die Kaution auf einmal

zu eschaffenaußer Stande sind, kann von der vorgesetztenDienstbehördeaus-

1 ahmsweisegestattet werden, die Beschaffungder Kaution nachträglichdurch An-

sammlung von Gehaltsabzügenim Betrage von Einem bis zu drei Thalern
monatlich zu bewirken.

Soweit einzelnen Beamten vor dem Erlasse dieserVerordnung die Be-

schaffungder fiir ihr DienstverhältnißerforderlichenKaution durch Ratenzahluns
en oder Ansammlung von Gehaltsabzügengestattet ist, bewendet es bei den des-

izallsigenFestsetzungen.
A ff l 5«r i e .

Beamte, welche in dem im §. 16. Satz 2. des erwähntenGesetzesbezeich-
«neten Falle sich befinden, haben den durch die Gehaltserhbhungihnen zufließen-
den Mehrbetrag des Gehalts ganz zur Ansammlungder Kaution zu verwenden.

Die oberste Präsidialbehördeist 1edochermächtigt,bei Beamten, welchein be-

schränktenBermögensverhältnissensichbefinden,auf deren Antrag die Ermäßi-

gung der Gehaltsabziigebis auf die Hälfte des Betrages der Gehaltserhöhung
zu e atten.g st

Artikel e.

Die Ansammlungund Aufbewahrungder Gehaltsabzüge(Artikel4. und 5.)

Folglichiethtbei derjenigen Kasse, welcher die Aufbewahrung der vollen Kaution

reg.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundcs -Jnsiegel»

GegebenSchloßBabelsberg, den 29. Juni 1869.

(I«. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

f

(Nt. 315.)
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(Nk. 315.) Seine Majestätder König von Preußenhaben Allergnädigst
geru t, den bisheri en außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister
oes orddeutschen undes in Constantinopel,KöniglkchPreugischenWirklichen
Geheimen Rath und Kannnerherrn Grafen v. Brasstoer de t. Simon zum
außerordentlichenGesandten und bevollmächtigtenMinister des NorddeutschenBUUdcs als-« Itallcnifcben Hof-I zu ernennen«

(Nr.310.j Oeme ZigeuchlalDer KönigVV’« Preußenhaben im Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Francis Machell Cartwtight zu Madkas

zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen aervbk

(Nr. 317.) Dem Herrn de Witt C. Sprague ist Namens des Nord-
deutschenBundes das Exequatur als Konsul der VereinigtenStaaten vim Ame-
rika für Braunschweigund diejenigenGebietstheile der zum NorddeutschenBnnde
gehörigenStaaten, welche näher an seinem WohnsitzBraunschweigals an einstxkanderen Sitze eines Konsulats der Bereimgten Staaten belegen sind, ertheiltworden. -

Redigitt im Büreau des Bundeökaiizlers.

- Berlin , gedruckt in der KöniglichenGeheimen Ober-vablxchdruckerei
(R. v. Decker).


